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1. Die Legitimationskrise der Entwicklungs-
zusammenarbeit und die Pariser Erklärung 

Die Entwicklungspolitik der internationalen Gemeinschaft
muss sich einer stetig wachsenden Zahl globaler Problemfel-
der stellen. Dabei sind die Bekämpfung von Armut und die
gerechte Gestaltung von Globalisierungsprozessen, die Ver-
wirklichung von Menschenrechten sowie der nachhaltige
Schutz natürlicher Lebensgrundlagen zentrale Herausforde-
rungen. Im Zuge der sichtbar gewordenen Kluft zwischen
hohen politischen Anforderungen einerseits und einer man-
gelhaften Umsetzung internationaler Entwicklungsziele an-
dererseits, aber auch durch das Auftreten neuer finanzstarker
Geber, die ihre Mittel weithin ohne politische Konditionali-
täten zur Verfügung stellen, ist die öffentliche Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZ) zunehmend unter Druck geraten. 

Auf diesen Reformdruck haben bi- und multilaterale
Geber des OECD-Entwicklungshilfeausschusses (DAC)
sowie zahlreiche Entwicklungsländer 2005 mit der Verab-
schiedung der „Paris Declaration on Aid Effectiveness“ rea-
giert. Die Pariser Deklaration zielt darauf ab, die Modalitä-
ten der EZ-Abwicklung und -Verwaltung zu reformieren, um
die Wirksamkeit zu verbessern:

Die Prinzipien der Partnerschaftsverpflichtungen in 
der Pariser Erklärung zur Wirksamkeit der Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZ) sind:

1. Eigenverantwortung („ownership“): Unterstützung und Re-

spektierung der Selbstbestimmung der Partnerländer im Ent-

wicklungsprozess

2. Partnerausrichtung („alignment“): Ausrichtung der EZ der

Geberländer an den Partnerländern und an deren entwick-

lungspolitischen Zielen, Strategien, Strukturen und Prozessen

im Land 

3. Harmonisierung („harmonization“): Verpflichtung der

Geber zu besserer Abstimmung und Komplementarität ihrer

Programme sowie eine effektivere Arbeitsteilung

4. Ergebnisorientiertes Management („managing for results“):

Verwaltung der EZ-Leistungen und der Ressourcen unter der

Maßgabe der Ergebnisorientierung der Entscheidungsprozesse

5. Gegenseitige Rechenschaftspflicht („mutual accountabi-

lity“): Verpflichtung von Gebern und Partnerländern zur Trans-

parenz und gegenseitigen Rechenschaftslegung über Ver-

wendung der EZ-Mittel. 

(http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf)

2. Die Pariser Erklärung und der Accra-Prozess
aus zivilgesellschaftlicher Sicht

VENRO und seine Mitgliedsorganisationen kritisieren seit
langem, dass die finanziellen Mittel im Kampf gegen die
weltweite Armut und Ungleichheit nicht ausreichen. Sie
haben immer wieder auf strukturelle Defizite im geberdo-
minierten EZ-System hingewiesen, die zur Ineffektivität in
der Mittelverwendung führen, die aber vor allem im Man-
gel an Selbstbestimmung der Partnerländer und der Betrof-
fenen in den Programmen begründet sind. VENRO begrüßt
deshalb die Defizitanalyse und den politischen Willen der
Gebergemeinschaft, zukünftig eine partnerschaftliche Ent-
wicklungszusammenarbeit wirksam werden zu lassen, Trans-
aktionskosten zu reduzieren und die Rolle der Entwick-
lungsländer zu stärken. Durch messbare Zielvorgaben und
umfangreiche Monitoring-Mechanismen wird die Erklärung
überprüfbar. VENRO begrüßt dabei insbesondere die Be-
reitschaft der Bundesregierung, sichtbare Beiträge für eine
wirksamere Entwicklungszusammenarbeit zu liefern, Ge-
beraktivitäten zu harmonisieren und im Sinne einer part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit besser zu koordinieren.

Gleichwohl weist die Pariser Erklärung als politisches
Dekret eine begrenzte Reichweite und inhärente Widersprü-
che auf, die auch durch den konsultativen Prozess nicht auf-
gelöst wurden, der unter Beteiligung von Entwicklungslän-
dern und der Zivilgesellschaft im Vorfeld des dritten High
Level Meetings stattfindet. Im Kontext eines eigenständigen
zivilgesellschaftlichen Diskussionsprozesses1 stellt VENRO
folgende Kritikpunkte an der Zielrichtung und den Leit-
prinzipien der Pariser Deklaration und an der Accra Agenda
heraus2:

VENRO-Positionspapier zum III. High Level Forum
zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit

MEHR ENTWICKLUNGSHILFE DURCH BESSERE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Armutsbekämpfung als Ziel der neuen Entwicklungsarchitektur stärken

1 Die International Civil Society Steering Group for the Accra High Le-
vel Forum, ein loses Netzwerk zivilgesellschaftlicher Organisationen,
hat ein 16 Empfehlungen umfassendes Positionspapier verfasst
(www.betteraid.org).

2 Unter der Leitung der DAC Working Party on Aid Effectiveness, in der
auch VertreterInnen von Nord- und Süd-NRO mitarbeiten, wurden seit
2007 regionale Multistakeholdertreffen durchgeführt. Aus diesen ist
im März 2008 ein erster Entwurf der Accra Agenda for Action (AAA)
hervorgegangen, der auf dem High Level Forum im September 2008
verabschiedet wird (s., www.accrahlf.net). 
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1. Beschränkte Zieldefinition
Referenzrahmen der Pariser Erklärung sind die Millenni-
umsentwicklungsziele (MDG). Fragen sozialer Gerechtigkeit
und der Geschlechtergerechtigkeit, der Schutz natürlicher
Ressourcen sowie Friedenssicherung und Konfliktprävention
werden jedoch nicht hinreichend adressiert. Die wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte als Bezugs-
rahmen einer kohärenten Entwicklungszusammenarbeit
fehlen gänzlich. Obwohl die Accra Agenda die Kritik an der
beschränkten Zieldefinition aufgreift, hinterlässt sie ent-
scheidende Leerstellen zur wirksamen Abstimmung in den
Feldern der Wirtschafts- und Handelspolitik. Das Gleiche
gilt bei der Umsetzung der universell geltenden Menschen-
rechtspakete, aber auch bei der Armutsbekämpfung, die
weder als Zielorientierung auf „armutsorientiertes Wachs-
tum“ noch als Begrifflichkeit erwähnt wird. 

2. Ausschluss gesellschaftlicher Akteure verhindert 
demokratische Eigenverantwortlichkeit

VENRO kritisiert, dass sich die Leitprinzipien der Pariser Er-
klärung zu sehr auf eine Unterstützung der Exekutive in den
Partnerländern konzentrieren und dabei die zentrale Rolle
von Parlamenten ignorieren. Auch die Gestaltungskraft von
Nichtregierungsorganisationen (NRO) und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen wird unterschätzt. Ansätze, den
privaten Sektor und Unternehmen in die Leitprinzipien für
verbesserte Wirksamkeit einzubeziehen, fehlen vollkommen. 

3. Politikkohärenz und weltwirtschaftliche Rahmen-
bedingungen ausgeblendet

Die Pariser Erklärung klammert globale Rahmenbedingun-
gen der EZ aus, die die Wirksamkeit maßgeblich beeinflus-
sen, wie die Wechselkurs- und Rohstoffpreisentwicklung. Es
fehlen Verpflichtungen zur Kohärenz des Geber- und Regie-
rungshandelns, ebenso wie Indikatoren, die auf eine oftmals
entwicklungshemmende Welthandelspolitik abzielen. 

4. „Eigenverantwortlichkeit“ widerspricht 
politischen Konditionalitäten

Mit ihrer starken Fokussierung auf „ownership“ stellt der
Accra-Prozess hohe und für viele Partnerländer unrealisti-
sche Anforderungen an deren demokratisches System. Das
ist auch in Hinblick auf die in der Pariser Erklärung beton-
ten Gemeinschaftsfinanzierungen problematisch. Direkte
Programm- oder Budgethilfen sind aus zivilgesellschaftlicher
Sicht nur sinnvoll, wenn bestimmte Bedingungen einer
guten Regierungsführung erfüllt sind. Dazu gehören umfas-

sende Beteiligungsrechte der Zivilgesellschaft, Transparenz
der Haushaltsverfahren und eine unabhängige Kontrolle der
Mittelverwendung. VENRO kritisiert die angekündigte
 Einführung von Abkommen zur Regelung der Entwick-
lungszusammenarbeit als widersprüchlich und vage. Ein
„verbessertes Design der Konditionen für Hilfe“ wird nicht
dazu beitragen, dass sich die Geber langfristig auf den Um-
fang und die Qualität der Hilfe verpflichten. 

5. Partnerausrichtung setzt demokratische 
Beteiligungsprozesse voraus

Für die zentralen Bereiche der zukünftigen Partnerausrich-
tung – öffentliches Finanzmanagement, Budgetfinanzierung
und Beschaffungswesen – wurde nicht berücksichtigt, dass
eine „Orientierung der Geberpolitik an den nationalen Ent-
wicklungsstrategien der Partnerländer“ nicht selbstver-
ständlich auch die Prioritäten der Bevölkerung widerspie-
gelt. Vor allem dann, wenn diese nicht in einem
demokratischen und partizipativen Prozess entstanden sind,
sondern wie das „Comprehensive Development Framework“
das Ergebnis geberdominierter Entwicklungsansätze sind. 

6. „Harmonisierung“ darf nicht zu dominanten 
Geberkartellen führen

Die Pariser Erklärung ist ein wichtiger Vorstoß der Geber,
ihrer Vielfalt von EZ-Instrumenten eine koordinierte Struk-
tur zu geben. Um die „exzessive Fragmentierung der Hilfe
auf Länder- und Sektorebene“ einzudämmen, verpflichten
sich die Geber in der Accra Agenda, bis 2010 „Good-Practice-
Prinzipien“ für eine höhere Komplementarität von Ent-
wicklungszusammenarbeit aufzustellen. Doch darf die „Har-
monisierung“ der Geberprogramme nicht zu einem
„mainstreaming“ entwicklungspolitischer Ansätze der fi-
nanzstärksten und damit einflussreichsten Geber im DAC
führen, in deren Folge nur noch wenige standardisierte
Makro-Politikinstrumente, wie Programmorientierung und
Budgethilfe, in den Ländern des Südens angewendet werden.
Das blendet die Potenziale, die eine Vielfalt der Entwick-
lungsansätze und verschiedenen Akteure mit sich bringt, aus
und birgt die Gefahr einer aufwendigen Planungsdynamik
und neuer Koordinierungsmechanismen, bei denen die Part-
nerländer schon aus Kapazitätsgründen ihre Führungsrolle
nur schwer wahrnehmen können. 

7. Ergebnisorientierung und Monitoring für welches 
entwicklungspolitische Paradigma?

VENRO kritisiert den engen, technokratischen Ansatz eines

Die Legitimationskrise der Entwicklungszusammenarbeit und die Pariser Erklärung
Die Pariser Erklärung und der Accra-Prozess aus zivilgesellschaftlicher Sicht
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ergebnisorientierten Managements von EZ-Ressourcen. Der-
art quantitative Berichterstattungs- und Evaluierungspro-
zesse leisten einer Entpolitisierung internationaler Entwick-
lungszusammenarbeit Vorschub. Demgegenüber sind
Ansätze, die auf die Beseitigung struktureller Ungleichhei-
ten und auf soziale und politische Empowermentprozesse
der betroffenen Menschen abzielen, nicht durch lineare Er-
folgskontrollen im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs zu erfas-
sen. Nur durch die Berücksichtigung des breiten Erfah-
rungsspektrums von lokalen und internationalen NRO zur
Wirkungsbeobachtung gesamtgesellschaftlicher Entwick-
lungsprozesse kann der Accra-Prozess dem übergeordneten
Entwicklungsziel dienen. Das heißt, mehr und qualitativ bes-
sere Entwicklungshilfe in die nachhaltige Bekämpfung von
Armut und Hunger, sozialer Ungleichheit und Diskriminie-
rung sowie in die langfristige Unterstützung von Empower-
ment-Prozessen der Betroffenen zu investieren. 

8. Prinzip „Gegenseitige Rechenschaftspflicht“: 
Ohne Überprüfung auf Einhaltung wertlos

Um zu überprüfen ob die wechselseitige Rechenschafts-
pflicht von Gebern und Partnerländern eingehalten wird,
müssen insbesondere auf Seiten der einzelnen Geber Ziel-
vorgaben bis zum Jahr 2010 formuliert werden. Aus der Sicht
von NRO erfordert eine Gewährleistung dieses Prinzips auch
die Bereitschaft der Geber, gegebenenfalls die Modalitäten
ihrer EZ zu ändern, so dass Mindeststandards für die Quali-
tät der Hilfe erreicht werden. 

Forderungen und Empfehlungen

Demokratische Eigenverantwortung stärken:

• Im Rahmen einer wirklich demokratischen Eigenverant-

wortung der Partnerländer („country ownership“) müssen

insbesondere die Parlamente der Partnerländer gestärkt

und in die Planung und Umsetzung nationaler Entwick-

lungsprozesse und -strategien einbezogen werden. 

• Umfassende Beteiligungsrechte sowohl für das Parlament

als auch für die Zivilgesellschaft sind unbedingt erforderlich,

wenn Gemeinschafts- und Budgetfinanzierungen eingeführt

werden sollen. Auch in Hinblick auf die Überwindung von

politischen „Konditionalitäten“ sollte vielmehr eine der Be-

völkerung gegenüber „verantwortungsvolle Finanzierung“

treten, die eine Verschiebung der Macht von den interna-

tionalen Finanzinstitutionen und deren Kreditkonditionali-

täten hin zu treuhänderischen Rechenschaftspflichten und

nationalen Entscheidungsprozessen bewirkt.

• Zur Stärkung der Eigenverantwortung der Partnerländer ist

eine langfristige Berechenbarkeit der Hilfe unmittelbare

Voraussetzung. Die im Entwurf zum Accra Aktionsplan ge-

machte Selbstverpflichtung der Geber, bis 2010 die Vorher-

sagbarkeit ihrer Hilfe mittelfristig, das heißt über Drei-Jahres-

Pläne festzulegen, reicht nicht aus. VENRO fordert von den

Gebern, dass sie langfristige, garantierte ODA-Verpflichtun-

gen einhalten, die auf eindeutigen und transparenten Kri-

terien beruhen. Empfohlen wird zudem, ein gerechtes, of-

fenes multilaterales Governance-Systems für die ODA zu

schaffen, in dem unter gleichberechtigter Beteiligung von

Gebern, Empfängern und Zivilgesellschaft Reformen der EZ

erörtert werden. 

Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit an 
den Interessen der Bevölkerung:

• VENRO fordert von den Gebern, jegliche Form der Hilfe für

alle Empfängerländer ungebunden bereitzustellen und Lie-

ferbindungen der Geber so bald wie möglich aufzuheben.

Dafür müssen konkrete Zielvorgaben formuliert werden, de-

ren Umsetzung von einem unabhängigen Gremium über-
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prüft werden sollte. Zudem fordert VENRO von den Gebern eine

klare, überprüfbare Verpflichtung, die Zusammenarbeit ent-

sprechend den nationalen Prioritäten und Strategien zu ge-

stalten. Die Geber sollten effektive Formen der Süd-Süd-

Kooperation im Bereich der Technischen Zusammenarbeit

unterstützen.

• Im Sinne einer Ausrichtung an den Prioritäten der betroffenen

Bevölkerung in Partnerländern, müssen weitere Leerstellen im

Accra-Prozess ausgefüllt werden. VENRO fordert von den Ge-

bern, dass sie der besonderen Lage im Landwirtschaftssektor

Rechnung tragen und der zunehmenden Vernachlässigung von

armutsorientierter, ökologisch nachhaltiger ländlicher Ent-

wicklung im Accra-Prozess entgegenwirken. Außerdem muss

der Accra Prozess stärker als bisher die wachsende Kluft zwi-

schen bevorzugten und vernachlässigten Ländern („darling ver-

sus orphan countries“) adressieren.

Vielfalt der Entwicklungszusammenarbeit trotz
Harmonisierung fördern:

• Der Harmonisierungsanspruch der Paris Erklärung darf nicht

direkt und verpflichtend auf die von NRO geleistete entwick-

lungspolitische Arbeit übertragen werden. NRO müssen sich

nicht an der Schwerpunkt- und Prioritätensetzung ihrer Regie-

rung oder der Gebergemeinschaft orientieren, denn sie sind –

trotz mancher Überschneidung in der wertevermittelnden Po-

litik und bei sozialen Dienstleistungen – keine Transmissions-

riemen staatlicher Entwicklungspolitik. Vielmehr sollte die be-

stehende Arbeitsteilung zwischen allen Akteuren überprüft

und zukünftig produktiver genutzt werden. Wichtige Instru-

mente der deutschen Entwicklungskooperation vor Ort sind

zum Beispiel die Ländergespräche und Länderteams, in die

NRO systematischer einbezogen werden sollten; insbesondere

wenn es um die im Accra Prozess geforderte Anpassung der

Leitprinzipien an sektorspezifische Fragen geht.

• Um der sichtbaren Gefahr im Umsetzungsprozess der Pariser

Agenda entgegenzutreten, dass neben multilateralen Agentu-

ren vor allem große NRO zu ausgewählten Partnern werden,

welche die „gebereigenen“ Mittel effektiv abwickeln können,

fordert VENRO die bilateralen Geber auf, NRO nicht zu Erfül-

lungsgehilfen („implementing partners“) ihrer Vergabepolitik

zu machen, wie es in einigen europäischen Ländern schon

heute, beispielsweise durch die Erstellung von Businessplänen,

geschieht. Sie müssen einen Konzentrationsprozess vermei-

den, der die multiple, lokal verwurzelte Zivilgesellschaft bereits

auf mittlere Sicht schwächen wird. Der Umsetzungsprozess der

Paris-Agenda muss über Accra hinaus die Eigenständigkeit, die

Vielfältigkeit und die darin verankerte Legitimität der Zivilge-

sellschaft anerkennen.

• Vor dem Hintergrund einer wachsenden Notwendigkeit, sich

auch auf nationaler Ebene mit anderen Ressorts und neuen Ak-

teuren im Feld deutscher Entwicklungspolitik abzustimmen,

sollte eine Reform der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

sowie eine Stärkung der Rolle des BMZ, wieder in den politi-

schen Dialogprozess eingebracht werden. Um das Potenzial,

das die Vielfalt von EZ-Institutionen bietet, effizient zu nutzen,

bedarf es einer engeren Abstimmung aller Akteure vor Ort, ge-

rade auch mit deutschen NRO.

Ergebnisorientiertes Management in Eigenverantwortung
der Partnerländer stellen:

• Aus der Sicht von VENRO ist es besonders kritisch, dass der

Fortschrittsindikator CPIA-Index der Weltbank („Country Policy

and Institutional Assessment“) wie eine allgemeingültige Kon-

ditionalität gehandhabt wird. Stattdessen sollte er in einem

transparenten Verfahren erstellt werden, bevor er zur Bewer-

tung der Qualität von Beschaffungs- oder Managementsyste-

men herangezogen wird.
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Gegenseitige Rechenschaftspflicht in Multistakeholder-
Verfahren überprüfen:

• In die fortlaufenden Prozesse zur Umsetzung der Paris Er-
klärung sollten Bestimmungen der UN-Konvention gegen
Korruption (UNCAC) aufgenommen werden, um konkrete
Ziele zur Bekämpfung der Korruption zu verfolgen. Darü-
ber hinaus sollten zur Überprüfung von Regierungen und
Gebern, neue, offene, transparente Multistakeholder-Me-
chanismen geschaffen werden, die Geber- wie Partnerländer
zur Rechenschaft über die Verwendung der Entwicklungs-
hilfemittel ziehen und gegebenenfalls mit Sanktionen bele-
gen können. Dabei sollten auch Fragen nach Transparenz
und Unternehmensverantwortung, die über die EZ hinaus-
gehen, in die unabhängige Rechenschaftslegung einbezogen
werden. 

3. Von Paris nach Accra – Anforderungen 
an den Umsetzungsprozess für zivilgesell-
schaftliche Organisationen 

Sowohl die Pariser Erklärung als auch der Accra-Aktions-
plan enthalten bedeutsame Leitprinzipien und Selbstver-
pflichtungen zur Wirksamkeit internationaler Entwick-
lungspolitik, die auch für zivilgesellschaftliche Kräfte, vor
allem aber für die NRO des Nordens und ihre Zusammen-
arbeit mit Partnerorganisationen im Süden von Bedeutung
sind. So haben die effektive Nutzung knapper Ressourcen,
die Reduzierung von Verwaltungs- und Transaktionskosten,
sowie die Stärkung von demokratischer Eigenverantwortung
durch Orientierung an der Agenda von Partnerorganisatio-
nen auch für NRO Gültigkeit. Vor dem Hintergrund der
oben genannten Kritikpunkte wird VENRO weiterhin die
Vereinbarungen der Paris Erklärung und des Accra-Akti-
onsplans begleiten und konkrete Ansatzpunkte zur Umset-
zung der Prinzipien für die eigene Arbeit insbesondere in
den folgenden Bereichen weiterentwickeln:

• Im Einklang mit dem internationalen Diskussionsprozess
zivilgesellschaftlicher Akteure wird VENRO die Kritik an der
Dominanz des Nordens auch auf seine Beziehungen zu den
NRO des Südens und den Partnern der Mitgliedsorganisatio-
nen überprüfen. Sollte ein „Code of Conduct on CSO Relati-
onship“ in der Eigenverantwortung zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen entstehen, wird VENRO sich zur Überwindung
von Nord-Süd-Hierarchien an seiner Entwicklung beteiligen.

• VENRO und seine Mitgliedsorganisationen nehmen im
Sinne der Paris Deklaration das Angebot eines fortlaufenden
konstruktiven Dialogs an und fordern die Bundesregierung
auf, auch die Umsetzung der Agenda sowie die Entwicklung
weiterer Modelle zur Wirkungsanalyse gemeinsam und
transparent zu diskutieren. Dabei kann VENRO auf erfolg-
reiche Projekte, wie zum Beispiel auf die Entwicklung parti-
zipativer Methoden zur Wirkungsanalyse im Rahmen von
NGO-IDEAs, anknüpfen.

• VENRO begrüßt, dass die Accra-Agenda die Notwendig-
keit aufgenommen hat, nicht nur wirksame Ergebnisse von
Entwicklungszusammenarbeit zu produzieren, sondern
diese auch zu kommunizieren. Dieser Prozess muss auch die
Auswertung von Erfahrungen auf der lokalen Ebene und
durch NRO einschließen. VENRO und seine Mitgliedsorga-
nisationen verfügen schon heute über einige Erfahrungen in
Abstimmungs- und Harmonisierungsprozessen, beispiels-
weise in den internationalen NRO-Zusammenschlüssen, in
denen einige VENRO-Mitglieder arbeiten. Diese Erfahrun-
gen bringt VENRO gerne in die Diskussion mit ein. Gleich-
zeitig sieht VENRO die Chance, diese Erfahrungen weiter
auszubauen und darüber hinaus gehende Möglichkeiten der
Zusammenarbeit und Abstimmung auszuloten. 

4. Über Accra hinaus denken: 
Anforderungen an eine armutsorientierte
Entwicklungszusammenarbeit

Aus der Sicht von VENRO legitimiert sich Entwicklungspo-
litik im Wesentlichen durch eine international bestehende
Verantwortung zur Bekämpfung von Armut und zur Wah-
rung der Menschenrechte. Armutsbekämpfung und soziale
Gerechtigkeit sind nicht nur zentrale Zielelemente, sondern
Prüfsteine einer bi- und multilateral kohärenten Politik. Die
Verbesserung der Wirksamkeit von EZ ist deshalb kein neu-
trales, allein über technische Instrumente zu erreichendes
Teilziel, sondern ein politischer Prozess, der real in unglei-
che Machtstrukturen eingebettet ist. In diesem Szenario ist
die entwicklungspolitische Bedeutung der Paris Erklärung
und ihres Umsetzungsprozesses unbestritten, aber sie befasst
sich nur mit einem begrenzten Teil der Entwicklungsagenda.
VENRO fordert deshalb eine weitergehende „Development
Effectiveness“- Agenda, die im Rahmen internationaler Ent-
wicklungspartnerschaften in den folgenden zentralen As-
pekten unterstützt werden muss: 
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• Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit muss sich zu-
künftig stärker in einem fairen, effektiven Multilateralismus
engagieren. Dazu müssen zum einen dringend Kapazitäten
sowohl auf staatlicher Seite als auch bei NRO aufgebaut wer-
den, vor allem in den Feldern Handel, Entwicklungsfinan-
zierung und in Bezug auf die Politik der Weltbank. Ein stär-
keres Engagement ist dann sinnvoll, wenn es zu mehr
Transparenz und höherer Effektivität multilateraler Institu-
tionen führt.

• Um die Wirksamkeit der Zusammenarbeit zu erhöhen,
muss diese mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestat-
tet sein. Ein unablässiger Bestandteil verlässlicher Entwick-
lungsfinanzierung ist die Einhaltung des ODA-Stufenplans.
Hiervon hängt nicht nur die entwicklungspolitische Glaub-
würdigkeit Deutschlands, sondern auch die der EU ab. Dies-
bezüglich fordert VENRO eine neue, klarere Definition der
ODA-Leistungen, welche weiterhin durch die Anrechnung
von Schuldenerlassen und Studiengebühren aufgebläht wird.
Selbst wenn die Entschuldung der ärmsten Länder vorange-
trieben werden muss, sind zusätzliche Mittel erforderlich,
um gezielte Projekte und Programme zur Armutsbekämp-
fung durchzuführen. Außerdem fordert VENRO mit Blick
auf die nach Accra stattfindende UN-Konferenz zur Ent-
wicklungsfinanzierung, dass die Bundesregierung sich end-
lich für eine armutsorientierte Mobilisierung einheimischer
Ressourcen einsetzt, den Aufbau eines gerechten internatio-
nalen Fiskalsystems voranbringt sowie Maßnahmen gegen
Kapitalflucht und Korruption unternimmt.

• Wenngleich den Geberländern eine zentrale Verantwor-
tung für eine stärkere Wirksamkeit der Entwicklungszusam-
menarbeit zukommt, ist auch die verantwortungsvolle Re-
gierungsführung in den Partnerländern eine wichtige
Voraussetzung für eine effektive Armutsbekämpfung. Nur
wenn die Menschenrechte sowie demokratische und rechts-
staatliche Grundprinzipien in den Partnerländern geachtet
werden und die Partizipation der Zivilgesellschaft gewähr-
leistet ist, kann Armut wirksam bekämpft werden. Die Ent-
wicklungsförderlichkeit staatlichen Handelns muss daher so-
wohl auf der Geber- als auch der Empfängerseite
gewähr leistet sein, um eine stärkere Wirksamkeit von Ent-
wicklungszusammenarbeit zu erreichen.
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action medeor • ADRA Deutschland • africa action Deutschland- Akademie Klausenhof • Aktion Canchanabury • Aktionsgemeinschaft

Solidarische Welt (ASW) • Andheri-Hilfe Bonn • Arbeiter-Samariter-Bund • Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke (agl) 

• Arbeitsgemeinschaftder Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland • Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie 

• Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe • AT-Verband-Verband zur Förderung angepasster sozial- und umweltverträglicher Tech-

nologien * • AWO International • Ärzte der Welt e.V. Médecins du Monde Deutschland • Ärzte für die Dritte Welt • Ärzte ohne Gren-

zen • Bündnis Eine Welt Schleswig Holstein • Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit • Brot für die Welt (BfdW)-Diakonische

Arbeitsgemeinschaft evangelischer Kirchen in Deutschland • Bruderschaft Salem GmbH*• Bund der Deutschen Katholischen Jugend 

• Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung • CARE INTERNATIONAL Deutschland • Casa Alianza Kin-

derhilfe Guatemala • CCF Kinderhilfswerk • Christliche Initiative Romero • Christoffel-Blindenmission • Das Hunger Projekt • DEAB-

Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg • DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungs-

wesen • Deutsche Kommission Justitia et Pax • Deutsche Lepra- und Tuberkulose-Hilfe • Deutsche Stiftung Weltbevölkerung • Deut-

scher Caritasverband - Caritas international • Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband • Deutsches Komitee für

UNICEF * • Deutsches KomiteeKatastrophenvorsorge (DKKV)* • Deutsches Rotes Kreuz * • DGB-Bildungswerk Nord-Süd-Netz • Die

Lichtbrücke • Difäm Deutsches Institut für ärztliche Missionen • Dritte-Welt-JournalistInnenNetz • Eine Welt Netz NRW • Eine Welt

Netzwerk Hamburg • EIRENE Internationaler Christlicher Friedensdienst • Evangelische Akademien in Deutschland • Evangelischer Ent-

wicklungsdienst • FIAN Deutschland • Gemeinschaft Sant`Egidio • Germanwatch Nord Süd Initiative • Handicap International •

HelpAge Deutschland • Hildesheimer Blindenmission* • Hilfswerk der deutschen Lions • humedica • Indienhilfe Herrsching • INKOTA

– Ökumenisches Netzwerk • Internationaler Hilfsfonds • Internationaler Ländlicher Entwicklungsdienst (ILD) • Internationaler Verband

Westfälischer Kinderdörfer • Islamic Relief Deutschland • Johanniter-Unfallhilfe Johanniter International (JOIN) • Jugend Dritte Welt •

KAIROS EUROPA Unterwegs zu einem Europa für Gerechtigkeit • Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie • KATE Kontaktstelle für

Umwelt und Entwicklung • Kindernothilfe • Lateinamerika-Zentrum • Malteser International • Marie - Schlei - Verein • materra Stiftung

Frau und Gesundheit • Medica mondiale • medico international • Misereor Bischöfliches Hilfswerk • Missionszentrale der Franziska-

ner* • Nationaler Geistiger Rat der Bahài in Deutschland • NETZ - Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit • OIKOS Eine Welt 

• Opportunity International • ORT-Deutschland • Oxfam Deutschland • Ökumenische Initiative Eine Welt (ÖIEW) • Peter-Hesse-

Stiftung Solidarität in Partnerschaft für Eine Welt • PLAN INTERNATIONAL DEUTSCHLAND • Rhein-Donau-Stiftung • Rotary Deutschland

Gemeindienst* • Samhati Hilfe für Indien* • Save the Children Deutschland* • Südwind Institut für Ökonomie und Ökomene • Sene-

galhilfe- Verein • Senior Experten Service • Society for International Development (SID) • Solidaritätsdienst-international (SODI) •

Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes • Stiftung Entwicklung und Frieden • Stiftung Nord-Süd-Brücken • Susila Dharma –

Soziale Dienste • Terra Tech Förderprojekte Dritte Welt • terre des hommes Bundesrepublik Deutschland • Tierärzte ohne Grenzen*

Bundesgeschäftsstelle • Transfair - Verein zur Förderung des Fairen Handels mit der „Dritten Welt“ • Verband Entwicklungspolitik Nie-

dersachsen (VEN) • Verbund Entwicklungspolitischer Nichtregierungs- organisationen Brandenburgs (VENROB) • W. P. Schmitz-Stiftung

• Weltfriedensdienst • WELTHAUS Bielefeld • Welthungerhilfe • Weltladen-Dachverband • Weltnotwerk e.V. der KAB Deutschlands 

• Werkhof • Werkstatt Ökonomie • World University Service (WUS) Deutsches Komittee • WORLD VISION Deutschland • Zukunftsstif-

tung Entwicklungshilfe bei der GLS Treuhand e.V.

*) Gastmitglieder
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VENRO ist der Bundesverband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen

(NRO). Ihm gehören mehr als 116 deutsche NRO an, die als Träger der privaten oder

kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit, der Nothilfe sowie der entwicklungspoliti-

schen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit tätig sind. Über Landesnetzwerke sind

außerdem rund 2 000 lokale entwicklungspolitische Initiativen und NRO vertreten.

Der Verband verfolgt das Ziel, den Einsatz der NRO für die Bekämpfung der Armut, die

Verwirklichung der Menschenrechte und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrund-

lagen zu verstärken. VENRO 

• vertritt die Interessen der entwicklungspolitischen NRO gegenüber der Politik, 

• stärkt die Rolle von NRO und Zivilgesellschaft in der Entwicklungspolitik,

• übernimmt Anwaltschaft für die Interessen der Entwicklungsländer und armer 

Bevölkerungsgruppen und

• schärft das öffentliche Bewusstsein für entwicklungspolitische The men.

VENRO – Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.,

www.venro.org

Geschäftsstelle 

Dr. Werner-Schuster-Haus

Kaiserstraße 201, D-53113 Bonn

Telefon ++49 (0)228/94677-0

Fax ++49 (0)228/94677-99

Internet: www.venro.org

E-Mail: sekretariat@venro.org
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